
München, 03.12.2004 

Mandantenrundschreiben Dezember 2004 
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
nachfolgend möchten wir Sie mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Monate vertraut 
machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur Verfügung stellen kön-
nen. 
 

Termine Dezember 2004 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag2 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Körperschaftsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 

Umsatzsteuer3 10.12.2004 13.12.2004 10.12.2004 
 
1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Nach dem 
Steueränderungsgesetz 2003 werden bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen kei-
ne Säumniszuschläge erhoben. Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage 
vorher in die Wege geleitet werden. 

2  Für den abgelaufenen Monat. 
3  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
• der Schuldner die Leistung verweigert, 
• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rech-
nung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hier-
auf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den 
darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das 
Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestie-
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gen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperati-
on der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 2002: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2002 2,57 v. H. 7,57 v. H. 10,57 v. H. 
1.7. bis 31.12.2002 2,47 v. H. 7,47 v. H. 10,47 v. H. 
1.1. bis 30.6.2003 1,97 v. H. 6,97 v. H. 9,97 v. H. 
1.7. bis 31.12.2003 1,22 v. H. 6,22 v. H. 9,22 v. H. 
1.1. bis 30.6.2004 1,14 v. H. 6,14 v. H. 9,14 v. H. 
1.7. bis 31.12.2004 1,13 v. H. 6,13 v. H. 9,13 v. H. 

Welche Unterlagen können im Jahr 2005 vernichtet werden? 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2004 ver-
nichtet werden: 
• Aufzeichnungen aus 1994 und früher. 
• Inventare, die bis zum 31.12.1994 aufgestellt worden sind. 
• Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 1994 oder früher erfolgt ist. 
• Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 1994 oder früher aufge-

stellt worden sind. 
• Buchungsbelege aus dem Jahr 1994 oder früher (Belege müssen seit 1998 auch 

zehn Jahre aufbewahrt werden). 
• Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- 

oder Geschäftsbriefe, die 1998 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
• sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 1998 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
• für eine begonnene Außenprüfung, 
• für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
• für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsver-

fahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorbehalten 
werden müssen. 

Steuerabzug bei Bauleistungen: Folgebescheinigung beantragen 
Zum 1.1.2002 ist im Einkommensteuerrecht ein Steuerabzug für das Baugewerbe eingeführt 
worden. Der Auftraggeber (Leistungsempfänger) einer Bauleistung ist damit verpflichtet, von 
der Gegenleistung 15 v. H. einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Demzufolge darf 
der Empfänger der Bauleistung nur den um den Steuerabzug geminderten Preis an den Bauun-
ternehmer auszahlen. Die Abzugsverpflichtung tritt ein, wenn der Empfänger der Bauleistung 
ein Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuerrechts (auch wenn er nur umsatzsteuerfreie Vermie-
tungsumsätze tätigt) oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts (z. B. eine Gemeinde) 
ist. 
Der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) muss den Steuerabzug nicht vorneh-
men, wenn 
• der Bauunternehmer eine gültige, durch das Finanzamt ausgestellte Freistellungsbescheini-

gung vorlegen kann oder 
• die an den Bauunternehmer zu zahlende Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr voraus-

sichtlich 5.000 Euro nicht übersteigt. Bei Leistungsempfängern, die ausschließlich umsatz-
steuerfreie Vermietungsumsätze erbringen (Vermieter), erhöht sich diese Bagatellgrenze auf 
15.000 Euro. Zur Ermittlung der Bagatellgrenzen sind alle im Kalenderjahr an den Leis-
tungsempfänger erbrachten und voraussichtlich zu erbringenden Bauleistungen zusammen-
zurechnen. 

Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen sind auf unbeschränkte Zeit 
erteilte Freistellungsbescheinigungen nur für drei Jahre gültig. Das Ministerium weist in einem 
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aktuellen Schreiben darauf hin, dass eine Folgebescheinigung auszustellen ist, wenn der An-
trag sechs Monate vor Ablauf der Geltungsdauer gestellt wird. 
Betroffene Bauunternehmer und Handwerker sollten ihre Bescheinigungen prüfen und ggf. noch 
in diesem Jahr einen neuen Antrag stellen. 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
Gerade zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Bei späte-
ren Betriebsprüfungen gibt es oft unangenehme Überraschungen, weil die gesetzlichen Vor-
schriften nicht beachtet worden sind. Deshalb sind für den Abzug dieser Aufwendungen als 
Betriebsausgaben die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 
• Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 35 € netto ohne Umsatz-

steuer pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig. 
• Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung 

der Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Um-
satzsteuer) nicht mehr als 35 € betragen. 

• Bei einer großen Anzahl von Geschenken sollte zum Nachweis immer eine Kartei geführt 
werden. 

• Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfän-
gers vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen Positionen sollte eine gesonderte Geschenke-
liste mit den Namen der Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks ge-
fertigt werden. 

• Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung „Ge-
schenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Kalenderjahr den 
Betrag von 35 € oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschen-
ke an diese Personen sogar insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem unterliegt der nichtab-
zugsfähige Nettobetrag dann noch der Umsatzsteuer. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb auch nicht auf das 
Konto „Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden. In diesen Fällen ist ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ einzurichten. 

Geschenke an Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen 
Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weihnachtsfeiern sollte Folgendes beachtet werden: 
• Die Kosten für die Feiern dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr als 110 EUR inklusive Um-

satzsteuer betragen. 
• Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 40 EUR inklusive Umsatzsteuer, die anlässlich 

solcher Feiern übergeben werden, sind in die Berechnung der Freigrenze einzubeziehen. 
• Geschenke von mehr als 40 € inklusive Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuerpflichtiger 

Arbeitslohn und deshalb nicht bei der Prüfung der Freigrenze zu berücksichtigen. Die ge-
zahlten Beträge können dann aber vom Arbeitgeber mit 25 v. H. pauschal versteuert wer-
den. 

• Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauscha-
lierungsmöglichkeit und müssen voll versteuert werden. 

• Zuwendungen an Angehörige des Arbeitnehmers sind diesem insgesamt zuzurechnen und 
müssen in die Berechnung der Freigrenze einbezogen werden. 

Freistellungsaufträge müssen überprüft werden 
Der Sparerfreibetrag beträgt seit dem 1.1.2004 nur noch 1.370 € für Alleinstehende und 2.740 € 
für zusammenveranlagte Ehegatten. Unter Einbeziehung des Werbungskostenpauschbetrags 
beträgt das Freistellungsvolumen dann 1.421 € bzw. 2.842 €. 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sind seit dem 1.1.2004 verpflichtet, ihren Kunden 
zusammenfassende Jahresbescheinigungen nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustel-
len. Diese Bescheinigungen müssen Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2003 zuflie-
ßen und private Veräußerungsgeschäfte, die nach dem 31. Dezember 2003 über diese Institute 
abgewickelt werden, enthalten. 
Die Finanzämter können über das Bundesamt für Finanzen bei den Kreditinstituten zukünftig 
einzelne Kontoinformationen abrufen, wenn dies für die Steuerfestsetzung erforderlich ist. 
Die Kreditinstitute haben seit dem 1.4.2003 eine Datei zu führen, in der folgende Daten gespei-
chert werden: 
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• Die Kontonummer und der Tag der Errichtung und Auflösung des Kontos, 
• der Name des Kontoinhabers und eines Verfügungsberechtigten, 
• bei natürlichen Personen zusätzlich der Tag der Geburt, 
• der Name und die Anschrift eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten. 
Die Daten werden noch drei Jahre nach der Auflösung des Kontos aufbewahrt. 
Aus dieser Datei kann das Finanzamt Informationen abrufen. 
Außerdem sind die Finanzämter befugt, die so erlangten Erkenntnisse auch anderen Behörden 
zugänglich zu machen, z. B. wenn für die Festsetzung von Sozialleistungen die Einkünfte einer 
Person maßgeblich sind. 
Sind Freistellungsaufträge nur bei einer Bank gestellt worden, so wird die Bank die neuen Spa-
rerfreibeträge zu Grunde legen. Problematisch wird es, wenn mehreren Kreditinstituten Freistel-
lungsaufträge erteilt worden oder Konten aufgelöst und/oder Guthaben bei anderen Kreditinsti-
tuten angelegt oder erhöht worden sind. In diesen Fällen sollten die Freistellungsaufträge kurz-
fristig angepasst werden. Dabei muss auch beachtet werden, dass die Aufträge insgesamt die 
entsprechenden Grenzen nicht überschreiten, um unnötigen Ärger mit dem Finanzamt zu ver-
meiden. 

Inventur zum Ende des Geschäftsjahres 
Für alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher füh-
ren und im Laufe des Wirtschaftsjahres keine permanente Inventur vornehmen, ergibt sich zum 
Ende des Wirtschaftsjahres wieder die Notwendigkeit zu Bestandsaufnahmen. Die Be-
standsaufnahmen sind eine Voraussetzung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des 
Unternehmens. 
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur noch bei voraussichtlich dauernder Wertminde-
rung vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu 
nachgewiesen werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. 
Die Bestandsaufnahmen sind grundsätzlich am Bilanzstichtag vorzunehmen. Eine Fotoinventur 
ist nicht zulässig. Auf Grund der oft sehr zeitaufwändigen Inventurarbeiten, insbesondere bei 
den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es folgende zeitli-
che Erleichterungen für die Inventurarbeiten: 
• Bei der so genannten zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von 

10 Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsverän-
derungen durch Einkäufe oder Verkäufe sind zuverlässig festzuhalten. 

• Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten 
drei Monate vor oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag vorgenommen wer-
den. Diese Inventur erfordert eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige Rück-
rechnung der durch die Inventur ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. Eine nur men-
genmäßige Fortschreibung bzw. Rückrechnung zum Bilanzstichtag ist nicht ausreichend. 
Für Bestände, die durch Schwund, Verderb und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare Ab-
gänge erleiden können und für besonders wertvolle Güter ist nur die Stichtagsinventur zu-
lässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünstigungen, die auf die Zusammenset-
zung der Bestände am Bilanzstichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden kön-
nen. Das trifft z. B. für die Verbrauchsfolge-Verfahren zu. 

• Bei der so genannten Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen 
(z. B. nicht begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit der Einla-
gerung der Ware. Soweit Teile des Lagers während des Geschäftsjahres nicht bewegt wor-
den sind, bestehen Bedenken gegen diese Handhabung. 

• Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter mathema-
tisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den 
Aussagewert einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall, wenn die statistischen 
Aussagen einen Sicherheitsgrad von 95 % erreichen und relative Stichprobenfehler 1 % des 
gesamten Buchwerts nicht überschreiten. Hochwertige Güter und Gegenstände, die einem 
unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen. 

• Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewen-
det werden. Voraussetzung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für das Unternehmen 
von nachrangiger Bedeutung sind, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur 
geringen Veränderungen unterliegt und die Gegenstände regelmäßig ersetzt werden. Eine 
körperliche Inventur ist bei diesen Gegenständen in der Regel alle drei Jahre oder bei we-
sentlichen Mengenänderungen sowie bei Änderung in der Zusammensetzung vorzuneh-
men. In Ausnahmefällen kann eine Inventur nach fünf Jahren ausreichen. 
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• Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, dann ist darauf zu achten, dass 

bis zum Bilanzstichtag alle Vorräte einmal aufgenommen worden sind. Darüber ist ein 
Nachweis zu führen. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die 
Inventuraufzeichnungen sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es ist 
zweckmäßig, die Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gela-
gerten Vorräten entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermer-
ken. Die Bestandsaufnahmelisten sind von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es 
kann organisatorisch notwendig sein, die Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen und 
aufschreibende Mitarbeiter vorzunehmen. Originalaufzeichnungen und spätere Reinschrift der 
Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren. 
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte 
Waren oder Fabrikate sind zur Vermeidung von Inventurfehlern getrennt zu lagern. Fremdvorrä-
te müssen nur dann erfasst werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangen wird. 
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete 
Vorräte ebenso mit ein wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen 
muss der Fertigungsgrad angegeben werden. Das ist zur späteren Ermittlung der Herstel-
lungskosten notwendig. Dabei ist auch an verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die 
Werkstattinventur zu denken. 
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind durch Bestandsaufnahme zu 
erfassen. Das gilt auch für Besitz- und Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu 
erstellen. Bargeld in Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln. 
Zur Inventurerleichterung können unter Beachtung der Ordnungsmäßigkeitskriterien Diktierge-
räte verwendet werden. Besprochene Tonbänder können später gelöscht werden, wenn die 
Angaben in die Inventurlisten übernommen und geprüft worden sind. 
 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 
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